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Sinne gehabt oder ob ſie geglaubt habe, hrem Gelübde genügen,
enn ſie Barmherzige Schweſter würde oder in eine andere
der vielen Congregationen eintrete. Höchſtwahrſcheinlich
würde Anna dies bejaht Aben und dann Are ihr Gelübde kein
reſerviertes geweſen

Wir möchten ogar glauben, dieſe rage waäre nicht einmal
immer nöthig, denn welches Mädchen und welcher junge Mann
(der nicht gerade Theologie oder Kirchenrecht ſtudiert hat) enn jenen
Unterſchied zwiſchen eigentlichen rden Iim canoniſchen Sinne und
bloßen Congregationen? Beſonders bei den Frauen ſind die eigent⸗
en Orden heutzutage meir ſelten; P8 iſt Unſeres iſſens
keine weibliche Genoſſenſchaft als Orden approbiert ohne VOta solemnia
und päpſtliche Clauſur und wo von Rom aus von der etzteren dis⸗
penſiert wird, da eg auch die Solemnitas VOtOrum und mit ihr die
eigentliche Ordensqualität hinweggenommen zu werden, ſo daſs die
betreffende Genoſſenſchaft canoniſtiſch behandeln iſt, wie die
modernen Congregationen, denen der ſtrenge Ordenscharakter

Wynandsrade. Ham merſtein
(Ein anzoſe als Ehewerber in eich.)

In Colmar geboren und ſeit 1889 franzöſiſcher Staatsbürger
mit dem Heimatsrechte mn aris, war durch ſechs onate Küchen⸗
chef Im ran ore von Gerardmer In den Vogeſen und kam vor
kurzem nach In Steiermark, ſeine hier geborene und wohn⸗

Braut zu ehelichen und dann wieder nach Frankreich
— Documente müſſen deſſenzurückzukehren.

Trauung vorlie en?
Die geſetzliche Beſtimmung bezüglich der Eheſchließung der

Franzoſen Im Uslande lautet „Der ranzoſe, wenn ETL Im Aus
ande mit einer Franzöſin oder mit einer Ausländerin ſich ver⸗
ehelichen will, iſt nach Artikel 710 00d Nap verpflichtet zum
Aufgebote In ſeiner Heimat als Bedingung der Giltigkeit
ſeiner Ehe, deren ſchluſs dann In ſeiner Heimat anzuzeigen
1 (Dannerbauer, Geſchäſtsbuch 156.) Im vorliegenden Falle
beſorgte der Bräutigam durch ſeinen in ari wohnenden Bruder
das Civilaufgebot, welches In Gerardmer, dem letzten Aufent⸗
ha te des Ehewerbers erfolgte Das ierüber eingelangte
„Cextificat de Publication et de IIOII Opposition“ dado November
1894 hat folgenden Dbrtlau „Wir Unterzeichneten Ur⸗
germeiſter und Standesbeamter der Gemeinde Gerardmer beſtätigen,
daſs den Sonntagen, den November und den October,
jedesmal 1 1 Uhr vormittags das Eheverſprechen verkündet wurde
zwiſchen (folgt das Nationale der Ehewerber.) Wir beſtätigen ferner,
daſs Eln Auszug dieſer Verkündigung an der Ure des Rathhauſes
angeſchlagen e während der vom Geſetze erforderlichen Zeit und
daſs während dieſer Zeit keine inſprache die vorgelegte
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Heirat rhoben wurde. run deſſen wurde da gegenwärtige
Actenſtück erlediget. Die Unterſchri des Bürgermeiſters iſt noch
vom Friedensrichter legaliſiert. Zur Beſchaffung dieſes Certificates
enügte die Vorlage des beiderſeitigen Geburtsſcheines nd eitens
des Bräutigams die Vorlage des ecretes, womit ihm die Auf⸗
nahme in den Verband der franzöſiſchen Republik beſcheinigt wurde.
Der kirchliche Verkündſchein des Pfarramte wurde nicht verlangt.
In einem ähnlichen Falle hat die franzöſiſche in
Wien und zwar Im Botſchaftspalais, das Aufgebo affichiert, da eS
ſich einen Franzoſen handelte, der chon ſechs onate in Oeſter⸗
reich war Hier aber muſste das Virilaufgebot Im letzten Aufent⸗
haltsorte bewirkt werden. Sämmtliche Documente, nämlich: Die
vom Standesbeamten in Colmar ausgefertigte „G 8 urkunde“;

der vom katholiſchen arramte Q1 Colmar ausgeſtellte Tauf⸗
chein; das Aufnahmsdecret in die franzöſiſche Republik; Tauf⸗
ein der raut; Certificat ber das Civilaufgebot letzten
Aufenthaltsorte werden dem üb Ordinariate zur Prüfung vorgelegt
und von demſelben die Vornahme der Trauung bewilliget.

Wie von allen Matrikenacten, welche franzöſiſche aatsan⸗
gehörige betreffen, iſt nfolge Erlaſſes des Miniſteriums des
Innern vom 31 December 1892, Ein ofto⸗Trauungs⸗
ein durch die politiſche Behörde erſter V

V.

uſtanz, welche die Aus⸗
fertigung beglaubigen hat, die Statthalterei zu leiten

radner, Dechant.
XVI (V ungleicher Actien⸗Dividenden

zum Intercalare.) Da ES wahrſcheinlich mehrere beſſer Otterte
Pfarrpfründen gibt, we Uunter thren Wertpapieren auch Bank⸗
actien mit halbjährigen Dividenden, von denen die Er leiner iſt,
als die zweite, beſitzen, und da ferner bei Verrechnung ſolcher Actien⸗
erträgniſſe Im Falle des Eintretens eines Intercalares der Pfründe
der gewöhnliche odus, welchem gemäß die Intercalar⸗Quote aus
der ganzjährigen Faſſionspoſt erechne werden pflegt, für den
Rechnungsleger zum Nachtheile ausſchlagen kann, ſo glaubt man
im Intereſſe der Pfarrproviſoren folgenden Fall durch die „Quartal⸗
ſchrift“ zur weiteren Kenntnis bringen zu ſollen

nter den Wertpapieren der Pfarrpfründe efanden ſich
vier Actien der öſterr.⸗ungar. Bank, deren Erträgnis in zwei
halbjährigen Dividenden zur Auszahlung elangt, und zwar Iim
erſten Halbjahre mit per ctie, im zweiten Semeſter ingegen
mit 27 kr Das Intercalare der Pfarre währte vom

December 1894 bis 31 März 1895 Der Herr Proviſor ſtellte
nun ohne weiteres Bedenken In der Intercalarrechnung die für dieſe
Zeit treffende Ubote des anzjähr gen Actienerträgniſſes ein, die
eben aus dem diesbezüglichen Faſſionspoſten entſprechend berechnete.
Die Rechnung wurde ona in dieſem Punkte vom Regierungs⸗


